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Die Zmangsausbiirgemmg

In seiner Sitzung vom 18. Mai 1943 hat der Bundesrat

die vielumstrittene Frage der Zwangsausbiirgerung in posi-

tivem Sinne entschieden. Nach diesem Beschlufy kann das
Schweizer Blirgerrecht «einem sich im Auslande aufhalten-
den Schweizer, der sich, im Inland oder im Ausland, schwer
gegen die Sicherheit oder die politische Unabhéngigkeit

des Landes vergangen und sich dadurch des Schweizer Biir--

gerrechtes unwiirdig erwiesen hat, entzogen werden». Von
dieser Mafinahme werden die Ehefrau und die Kinder nicht
betroffen, sofern der Entzug des Biirgerrechts nicht auch
ihnen gegeniiber ausdriicklich ausgesprochen wird. Der Ent-
scheid tiber den Entzug des Biirgerrechts steht dem Eidg.
Justiz- und Polizeidepartement zu, das zuvor die Stellung-
nahme des Heimatkantons einzuholen hat. Dem Ausgebiir-
gerten steht die Moglichkeit offen, an den Bundesrat zu
rekurrieren.

Der Beschluf ist am 20. Mai 1943 in Kraft getfreten; seine
Geltungsdauer ist auf zwei Jahre beschrankt worden. Er ist
nicht nur vom Bundesrat wahrend langer Zeit nach allen
Richtungen eingehend erwogen worden, sondern es haben
sich ‘auch die Vollmachtenkommissionen des Nationalrates
und des Standerates mehrheitlich fir diese Lésung ent-
schieden, gestutzi auf eingehende Untersuchungen des
Eidg. Justiz- und Polizeidepartements.

Die Begriindung des Bundesrates flir seinen Beschlufy ist
langer ausgefallen, als dies sonst bei Vollmachtenbeschliis-
sen Ublich ist. In der eidgenéssischen Rechisprechung ist
der Grundsatz, daff die Gesinnung auch dann nicht be-
straft werden soll, wenn sie-eines Schweizers unwiirdig ist,
bisher stets hochgehalten worden und er wird auch in aller
Zukunft richtunggebend sein. Wer aber im Ausland seine
landesfeindliche Gesinnung in die Tat umsetzt, in landes-
verraterischer Weise gegen das Land handelt oder sich lan-
desfeindlich . verhélt, verwirkt damit seine Staatszugehérig-
keit. Nicht als landesfeindliches Verhalten wird es betrach-
tet, wenn ein Schweizer sich in die Armee eines kriegs-
fuhrenden Staates einreihen ldht. Das ist ein militarisches
Vergehen, das geméfy unserem Militarstrafrecht geahndet
werden muf;, nicht aber ohne weiteres als feindselige Hand-
lung betrachtet wird.

Zum Ausbirgerungsbeschlufy ist der Bundesrat gekom-
men, weil die Abwehr gegenliber staatsfeindlichen Umtrie-
ben ihn dazu nétigte. Unter den heutigen Verhiltnissen
ware eine politische Prozeffilhrung wenig erfolgverspre-
chend, wenn Téter und Zeugen sich im Auslande aufhalten.
Wer es unternimmt, dort aktiv gegen unser Land tétig zu
sein und heimattreue Schweizer gegen ihr Stammland auf-
zuhetzen, soll dies wenigstens nicht mehr als angeblich gu-
ter Schweizer tun koénnen, sondern es soll ihm die Maske
vom Gesicht gerissen werden.

Als einziges Druckmittel gegeniiber den die Sicherheit
und die politische Unabhéngigkeit des Landes gefdhrden-
den Schweizern im Ausland hatte der Bundesrat bis heute
die Moglichkeit, ihnen die Unterstiifzungen zu versagen
und ihnen auch den konsularischen Schutz nicht mehr zu
gewéhren. Die im Auslande zu Schweizer Kolonien zusam-

mengeschlossenen heimatireuen Landsleute aber erachte-
ten diese Sanktionen als zu wenig wirkungsvoll.

Der Haupteinwand gegen die Zwangsausbirgerung war
der, dafy das Schweizer Birgerrecht unverlierbar und un-
verjdhrbar sei, und zwar deswegen, weil es mit dem Kan-
tons- und dem Gemeindebirgerrecht untrennbar verbunden
sei. Wichtiger als der Streit der Rechtskundigen iiber Ver-
lierbarkeit oder Unverlierbarkeit des Biirgerrechts — beide
Auffassungen finden ihre prominenten Verireter — ist fiir
den einfach und grad denkenden Schweizer, dafy mit dem
Beschluff des Bundesrates endlich einmal jene Elemente
ausgemerzt werden, die sich des Biirgerrechts nur noch
dazu bedienen, um desto wirksamer gegen den Staat wiih-
len zu konnen. Diesen Leuten gegeniiber ist jede iiber-
triebene Humanitét, jede Sentimentalitat, ebenso unange-
bracht wie unklug.

Wir waren es den Tausenden heimatfreuer Schweizer im
Auslande schuldig, die paar Dutzend Wiihler und Hetzer
zu separieren, die sich in ihrem Innersten langst von ihrem
ur priinglichen Vaterland losgetrennt hatten. Der faktische
Verlust des Birgerrechtes kann unter ihnen nur noch den-
jenigen ftreffen, der charakterlos und anmafend genug ist,
Hilfe von dem Staat zu erwarten, den zu verraten er bei
jeder Gelegenheit bereit war.

Das Schweizervolk war seit Kriegsbeginn den staatsfeind-
lichen Umtirieben gegeniiber recht wenig wachsam. Ein-
schrankungen der Presse gegeniiber und friihere Ableh-
nung von Mafnahmen, die dem Schutze des Staates galten,
durch das Volk, haben mitgeholfen, dafy Spionage und lan-
desverrdterische Umtriebe aller Art ziemlich lippig ins Kraut
schieen konnten. Hohe Zuchthausstrafen und Todesurteile
von Militérgerichten haben in letzter Zeit vielleicht einiger-
mafien abschreckend gewirkt. Einmal mufy schlieflich die
tbertriebene Riicksicht auf spezifisch schweizerische Eigen-
art und die mit der Staatsangehdrigkeit anderer Lénder
nicht vergleichbare Natur des Schweizer Birgerrechtes ihr
Ende finden. Dann namlich, wenn die Sicherheit und die
politische Unabhéngigkeit des Landes auf dem Spiele ste-
hen. Wir kénnen Freiheit und Unabhédngigkeit nur einmal
verlieren! Dieses schwerste Schicksal, das wir uns selbst
und den uns nachfolgenden Generationen bereiten kénnten,
zu verhindern, gebietet der reine Selbsterhaltungstrieb.

Auch heute noch gilt jedes einzelne Menschenleben in
unserem Lande als unantastbar und als heilig. Es hat wahr-
lich viel gebraucht, bis unsere Militargerichte dazu kamen,

.die ersten Todesurteile auszusprechen. Die uberwiegende

Masse des Volkes aber hat sie gutgeheiffen, vom richtigen
Empfinden ausgehend, daf sein Leben verwirkt, wer sein
eigenes Land verrat und damit den Untergang von Tausen-
den braver Mitmenschen in verbrecherischer Weise vorbe-
reitet. Die Handvoll Feiglinge, die sich der Strafe fiir viel-
leicht nicht weniger schwere Handlungen gegen die staat-
liche Sicherheit durch die Flucht ins Ausland entzogen und
dort den Schweizer Namen weiterhin mifbrauchten, um ge-
gen ihr Ursprungsland zu wiihlen, verdienen die Strafe der
Ausbirgerung fir ihre eigene Person nicht minder als jene,
die den Landesverrat mit dem Opfer ihres Lebens siihnen. M.

Umschlagbild: Fliegerangriff auf ein Riistungszentrum.



	Die Zwangsausbürgerung

